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Veröffentlichung: ja 
 
 
Besprechung der Spitzenverbände der Krankenkassen, des VDR, der BfA und der BA zu 
Fragen des gemeinsamen Meldeverfahrens am 24./25.09.2002 
 
 
3. Abhängigkeitsprüfung zwischen Personengruppe und Beitragsgruppe im gemeinsamen 

Kernprüfprogramm; 
hier: Änderung der Anlage 16 zum gemeinsamen Rundschreiben „Gemeinsames Melde-

verfahren zur Kranken, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ 
 
 
- 316.06/316.14/316.522 - 

 

In der Besprechung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung  zu Fragen des ge-

meinsamen Meldeverfahrens am 26./27.02.2002 (Punkt 3 der Niederschrift) ist beschlossen 

worden, das gemeinsame Kernprüfprogramm um eine Prüfung des Personengruppenschlüs-

sels gegen den Beitragsgruppenschlüssel zu erweitern. Dazu wurde die Anlage 16 zum ge-

meinsamen Rundschreiben „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- 

und Arbeitslosenversicherung“ geschaffen.  

 

Aus der Praxis gibt es mittlerweile eine Reihe von Anregungen, für einige Personengruppen 

weitere Beitragsgruppen zuzulassen:  

 

a) Personengruppe 101 

 

 Es ist vorgeschlagen worden, für die Rentenversicherung die Beitragsgruppen 3 und 

4 zuzulassen. 

 

 Es handelt sich um Personen, die nach § 5 Abs. 4 Nr. 3 SGB VI rentenversicherungs-

frei sind, weil sie bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres nicht versichert waren (zu 

einer Versicherung zählt auch die nach § 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI anrechenbare Zeit 

einer Erziehung von Kindern) oder die nach der Vollendung des 65. Lebensjahres ei-

ne Beitragserstattung erhalten haben. 

 

 Die Besprechungsteilnehmer beschließen für die Personengruppe 101 die Zulassung 

der Beitragsgruppenschlüssel 3 und 4 zur Rentenversicherung.  
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b) Personengruppe 102 

 

 Es ist vorgeschlagen worden, für die Krankenversicherung die Beitragsgruppen 0, 3 

und 9 zuzulassen. 

 

 Es handelt sich zum Einen um den Sohn eines Geschäftsinhabers, der als Auszubil-

dender ein Arbeitsentgelt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze erzielt. Es wären dem-

nach die Beitragsgruppen 0 und 9 zuzulassen.  

 

 Zum Anderen handelt es sich um einen Auszubildenden, der eine Rente wegen ver-

minderter Erwerbsfähigkeit erhält. Hier wäre die Beitragsgruppe 3 zuzulassen.  

 

 Die Besprechungsteilnehmer beschließen für die Personengruppe 102 die Zulassung 

der Beitragsgruppen 0, 3 und 9 zur Krankenversicherung.  

 

 

c) Personengruppe 106 

 

 Es ist vorgeschlagen worden, für die Krankenversicherung die Beitragsgruppe 6 

zuzulassen.  

 

 Es handelt sich um Werkstudenten, die neben einer Hauptbeschäftigung eine zweite 

nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV geringfügige Beschäftigung aufnehmen (vgl. Abschnitt 

C 6 Beispiel 1 des gemeinsamen Rundschreibens der Spitzenorganisationen der So-

zialversicherung vom 06.10.1999 zu den beschäftigten Studenten, Praktikanten und 

ähnlichen Personen). 

 

 Die Besprechungsteilnehmer beschließen für Personengruppe 106 die Zulassung der 

Beitragsgruppe 6 für die Krankenversicherung.  

 

 

d) Personengruppe 107 

 

 Es ist vorgeschlagen worden, für die Rentenversicherung die Beitragsgruppe 0 zuzu-

lassen. 
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 Es handelt sich um behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten oder gleicharti-

gen Einrichtungen, die bereits eine Altersvollrente beziehen. 

 

 Die Besprechungsteilnehmer beschließen für die Personengruppe 107 die Zulassung 

der Beitragsgruppe 0 für die Rentenversicherung.  Die Beitragsgruppen 3 und 4 zur 

Rentenversicherung scheiden wegen § 172 Abs. 1 Satz 2 SGB VI aus. 

 

 

e) Personengruppe 108 

 

 Es ist vorgeschlagen worden, für die Krankenversicherung die Beitragsgruppe 4 zu-

zulassen. 

 

 Es handelt sich um Vorruhestandsgeldbezieher, die bei einer landwirtschaftlichen 

Krankenkasse versichert sind. 

 

 Die Besprechungsteilnehmer beschließen bei Personengruppe 108 die Zulassung der 

Beitragsgruppe 4 für die Krankenversicherung.  

 

 

f) Personengruppe 109 

 

 Es ist vorgeschlagen worden, für die Krankenversicherung die Beitragsgruppe 3 zu-

zulassen. 

 

 Es handelt sich um Altersvollrentner, die eine Hauptbeschäftigung ausüben. Sie wer-

den vom Arbeitgeber zutreffend mit dem Personengruppenschlüssel 119 und der Bei-

tragsgruppe 3321 gemeldet. Daneben nehmen sie eine (für sich allein gesehen) ge-

ringfügig entlohnte Beschäftigung auf. In der Krankenversicherung und der Pflege-

versicherung hat eine Zusammenrechnung der beiden Beschäftigungen zu erfolgen, 

nicht dagegen in der Rentenversicherung, da in der Hauptbeschäftigung auf Grund 

des Altersvollrentenbezugs Versicherungsfreiheit zur Rentenversicherung besteht; al-

lerdings sind zur Rentenversicherung aus der Nebenbeschäftigung Pauschalbeiträge 

zu entrichten. Die zutreffende Beitragsgruppe in der Nebenbeschäftigung lautet dem-

entsprechend 3501. Da hinsichtlich des Personengruppenschlüssels die Belange der 

Rentenversicherung vorrangig zu berücksichtigen sind, ist als Personengruppen-

schlüssel die Ziffer 109 anzugeben. 
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 Die Besprechungsteilnehmer beschließen für die Personengruppe 109 die Zulassung 

der Beitragsgruppe 3 zur Krankenversicherung. 

 

 

g) Personengruppe 111 

 

 Die Bundesanstalt für Arbeit (BA) weist darauf hin, dass für Personen in Einrichtun-

gen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behin-

derte Menschen analog der Personengruppe 102 ebenfalls die Beitragsgruppe 0 zur 

Arbeitslosenversicherung zuzulassen ist.  

 

 Die Besprechungsteilnehmer beschließen für die Personengruppe 111 die Zulassung 

der Beitragsgruppe 0 zur Arbeitslosenversicherung. 

 

 

h) Personengruppe 141 

 

 Die BA weist darauf hin, dass für Auszubildende in der Seefahrt mit Arbeitsentgelt 

analog der Personengruppe 102 ebenfalls die Beitragsgruppe 0 zur Arbeitslosenver-

sicherung zuzulassen ist.  

 

 Die Besprechungsteilnehmer beschließen für die Personengruppe 141 die Zulassung 

der Beitragsgruppe 0 zur Arbeitslosenversicherung 

 

 

Aus der Praxis wurde die Frage an die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung heran-

getragen, mit welchem Personen- und Beitragsgruppenschlüssel ein von der Rentenversi-

cherungspflicht befreiter und weiterbeschäftigter Altersvollrentner anzumelden ist.  

 

Die Besprechungsteilnehmer vertreten die Auffassung, dass in diesem Fall eine Anmeldung 

mit dem Personengruppenschlüssel 101 und der Beitragsgruppe 0 zur Rentenversicherung 

abzusetzen ist.     

 

Die Besprechungsteilnehmer stellen fest, dass durch die Vielzahl der in der Praxis auftreten-

den Kombinationsmöglichkeiten „Personengruppe/Beitragsgruppe“ eine durch die Schaffung 

der Anlage16 ins Auge gefasste Verbesserung der Plausibilitätsprüfung im gemeinsamen 
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Kernprüfprogramm in Frage gestellt wird. Andererseits muss jedoch jeder in der Praxis vor-

kommende fachlich korrekte Meldesachverhalt vom gemeinsamen Kernprüfprogramm ange-

nommen werden. Durch die Ergänzung der Anlage 16 wird dem Rechnung getragen. Um 

jedoch auch weiterhin die Plausibilität der Kombinationen „Personengruppe/Beitragsgruppe“ 

sicherzustellen, werden die Besprechungsteilnehmer bis zur nächsten Meldebesprechung 

seltene Fallkonstellationen aufzeigen, die dann in der Praxis durch anwenderbezogene Prü-

fungen festgestellt und der Sachbearbeitung der Einzugsstellen mit einem Hinweis zur Über-

prüfung und Klärung mit dem Arbeitgeber vorgelegt werden sollen.  

 

Bei Stornierungen und bei den bis zum 31.12.2004 zulässigen Alt-Meldungen der Arbeitge-

ber (KENNZUE im Datensatz DSME = „A“) darf eine Prüfung der zulässigen Kombination 

„Beitragsgruppe/Personengruppe" in der Kernprüfung sowie einem anwenderbezogenen 

Prüfprogramm nicht erfolgen.  

 

Die Anlage 16 zum gemeinsamen Rundschreiben „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kran-

ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ wird ergänzt und ist als Anlage beige-

fügt.  

 

 Anlage 
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- unbesetzt - 

 


